
 

Energieeffizienzberatungen 
 
Der KfW-Sonderfonds Energieeffizienz in KMU verfolgt den Zweck, vorhandene E-
nergie-Einsparpotentiale in kleinen und mittelständischen Firmen aufzudecken und 
einen Anreiz für Investitionen zu geben, die helfen, die Energieeffizienz deutlich zu 
erhöhen. Bestandteile des Sonderfonds sind die beiden Komponenten Energieeffi-
zienzberatungen und Investitionskredite für Energieeinsparmaßnahmen.  
 

Antragsberechtigte 

Im Rahmen der Energieeffizienzberatungen werden Zuschüsse für qualifizierte und 
unabhängige Energieeffizienzberatungen in Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft und für Freiberufler gegeben. 

 

Förderthemen 

Im Rahmen einer  Initialberatung  sollen energetische Schwachstellen im Unter-
nehmen aufgedeckt und prinzipielle Verbesserungspotentiale aufgezeigt werden. 

Im Rahmen einer  Detailberatung  kann dann eine vertiefende Energieanalyse zum 
Zwecke der Erarbeitung eines konkreten Maßnahmeplans durchgeführt werden, wel-
che auch Finanzierungs- und Förderoptionen aufzeigt. 

 

Förderhöhen 
Initialberatung: 
¾ 1 - 2 Tagewerke 
¾ Maximal förderfähiges Tageshonorar: 800 Euro. 
¾ Förderquote: 80 Prozent des Honorars 

 
Detailberatung: 
¾ Maximal förderfähiges Tageshonorar: 800 Euro. 
¾ Förderquote: 60 Prozent des Honorars 
¾ Maximale Bemessungsgrundlage: 8.000 Euro (Netto-Beraterhonorar) 

 
Näheres regeln die Förderrichtlinien, welche Sie unter folgender Adresse abrufen 
können: www.kfw.de 
KfW-Regionalpartner im Saarland ist die ZPT Saar e.V. (www.zpt.de) 
 
Ansprechpartner : Hubert Biegel 
 ZPT Saar e.V. 

06 81 – 95 20 –4 45 

http://www.zpt.de/
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